
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Berufung einer Ersatzperson der Partei GRÜNE/B 90  
für die Wahl des Kreistages des Landkreises Oberhavel am 9. Juni 2024 

 
 
 
Gemäß § 60 Absatz 7 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg 
(BbgKWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 14], S.326), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 17], S.21) geändert 
worden ist, gebe ich folgende Feststellung bekannt: 
 
Eine Vertreterin oder ein Vertreter verliert ihre oder seine Mitgliedschaft im Kreistag, wenn sie oder 
er auf ihren oder seinen Sitz verzichtet (§ 59 Absatz 1 Nr. 1 BbgKWahlG). Als gewähltes Mitglied 
des Kreistages hat Herr Max Heiduk formgerecht sein Mandat mit Wirkung zum 01.05.2026 
niederlegt.  
 
Gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 BbgKWahlG geht der Sitz auf die in der Reihenfolge erste 
Ersatzperson des Wahlvorschlages GRÜNE/B 90 im Wahlkreis 3 über, auf dem die 
ausgeschiedene Person gewählt worden ist. Entsprechend dem Ergebnis der Kreistagswahl ist 
Frau Linda Weiß die nächste Ersatzperson. 
 
Frau Linda Weiß hat das Mandat form- und fristgerecht angenommen und somit die Mitgliedschaft 
im Kreistag des Landkreises Oberhavel ab dem 01.05.2026 erworben. 
 
Oranienburg, den 05.05.2026 gez. 
 Repke 

 Kreiswahlleiter 
 


